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Träger des Institutes:

Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland

Bündnis der islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V.



EHZ

Europäisches Halal Zertifizierungsinstitut

Böckmannstraße 51, 20099 Hamburg



Telefon: (040) 415 422 53 Telefax: (040) 415 422 55



Inhaltsverzeichnis:



1.



Über EHZ.......................................................................................................................... 3



2.



Lebensmittelindustrie........................................................................................................ 4



3.



Was ist Halal? ................................................................................................................... 5



4.



Fleisch, dessen Verzehr nicht erlaubt ist (Haram)............................................................ 6



5.



Halal-Überwachung, Qualitätskontrolle und Zertifizierung durch das EHZ.................... 7

5.1. Islamische Vorschriften für Halal-Schlachtung......................................................... 7

5.2. Halal Rohstoffe (das Erlaubte) .................................................................................. 9

5.3. Haram Produkte (das Verbotene) .............................................................................. 9

5.4. Verbindliche Vorkehrungen und Voraussetzungen für die Halal-Produktion von

Lebensmitteln .......................................................................................................... 10



6.



Zertifizierung .................................................................................................................. 11



Anhänge:

Vorschriften für eine tierschutzgerechte Schlachtung von Geflügel, Schafen und Rindern.... 12

Tierschutz im Islam .................................................................................................................. 16



Stand vom Mai 2008

Seiten: 2

Träger des Institutes:

Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland

Bündnis der islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V.



/ 16



EHZ

Europäisches Halal Zertifizierungsinstitut

Böckmannstraße 51, 20099 Hamburg



1.



Telefon: (040) 415 422 53 Telefax: (040) 415 422 55



Über EHZ

Das Europäische Halal Zertifizierungsinstitut (EHZ) wird vom Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland und vom Bündnis der islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V. getragen. Wir haben uns darauf spezialisiert, Produkte und Produktionssysteme der Lebensmittelindustrie nach den islamischen Halal-Richtlinien zu prüfen und zu zertifizieren. Mit unserem Halal-Überwachungs- und Zertifizierungssystem bieten wir Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen eine gesicherte und glaubwürdige Zertifizierung von Halal-Produkten

nach islamischen Richtlinien an.

Für die Erteilung des Zertifikats ist die Zustimmung des Gelehrtenrates, dem die Berichte

vorgelegt werden, zwingend notwendig. Unser Halal-Logo auf Produkten steht für geprüfte

Halal-Qualität.



Wichtig:

Der Islamrat für die BRD hat in Kooperation mit dem Zentralrat der Muslime in Deutschland

die Klage eines muslimischen Metzgers auf die Betäubungslose Schlachtung von Tieren beim

Bundesverfassungsgericht unterstützt. Dieser Klage hat das Bundesverfassungsgericht im

Jahre 2001 stattgegeben und erklärt, dass Ausnahmegenehmigungen für die betäubungslose

Schlachtung von Tieren erteilt werden können, wenn die jeweilige Religionsgemeinschaft ihr

Anliegen religiös fundiert begründet.

Trotz des höchstrichterlichen Urteils fehlen bis dato Richtlinien und Vorschriften für die betäubungslose Schlachtung von Tieren, so dass sich die Verbände gezwungen sahen und nach

wie vor sehen, den Rechtsstreit mit den Beteiligten Ministerien und Behörden fortzusetzen.

Bis zu einer endgültigen rechtlichen Klärung der Angelegenheit haben deshalb der Islamrat

und das BIG, als Träger des EHZ, beschlossen die Zertifizierung von Betrieben der Fleischverarbeitenden Industrie auf Geflügelverarbeitende Betriebe bzw. solche Betriebe zu beschränken, deren Fleisch aus Ländern stammt, in denen ein betäubungsloses Schlachten von

Tieren erlaubt ist.

Nach einer endgültigen Klärung werden basierend auf den Ergebnissen der rechtlichen Auseinandersetzung die Halal-Richtlinien und der Umfang der Zertifizierungen des EHZ überarbeitet und von den tragenden Verbänden verabschiedet.
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Lebensmittelindustrie

In unserer multireligiösen Gesellschaft muss mehr als nur auf gesunde Lebensmittel geachtet

werden. In der Lehre des Islam stellt das Konzept des Erlaubten und des Verbotenen eine

zentrale Struktur dar, die die Lebensweise und den Alltag der gläubigen Muslime beeinflusst.

Auch im Bereich der Ernährung spielt dieses Konzept eine sehr wichtige Rolle: Der Islam

verlangt von den Muslimen, dass sie sich an bestimmte Speise-, Trink- und Schlachtvorschriften halten:

"Das Lebensmittel muss erlaubt, also Halal sein".

Dies sicherzustellen ist nicht einfach, da wir in einer Zeit der Massenproduktion und Automatisierung leben, die eine große Anzahl an verschiedenen Lebensmitteln möglich macht. Muslime können viele Produkte aus religiösen Gründen nicht konsumieren, weil diese den HalalRichtlinien nicht entsprechen. Dies führt i.d.R. zu einem bewussten Konsumverzicht oder

zumindest zu Unsicherheit bzw. Misstrauen beim Kauf.

Mit dem Zertifizierungssystem vom EHZ sind Schlacht-, Fleischverarbeitungs- und Lebensmittelherstellerbetriebe in der Lage, Halal-Produkte nach Halal-Richtlinien herzustellen.

Viele Hersteller setzen bereits auf diesen Standard und profitieren vom zusätzlichen Umsatz

durch die Beachtung der Halal-Richtlinien.
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Was ist Halal?

Halal (oder Helal) ist arabisch für „das Zulässige, das Erlaubte“ und beschreibt all das, was

den Muslimen durch den Koran und durch den Propheten Muhammed (s.a.v.)1, erlaubt ist.

Im Zusammenhang mit Lebensmitteln bedeutet Halal, dass das Produkt für jeden Muslim zum

Verzehr geeignet ist. Bedingungen hierfür sind, dass im Produkt kein Schwein verarbeitet

wird, dass im Produkt kein Alkohol und Blut enthalten ist und, dass in sämtlichen Fleischprodukten nur die im Islam erlaubten Tiere verwendet werden, welche nach dem islamischem

Ritus geschlachtet wurden (z.B. nur reine Pflanzenfresser, wie Schafe, Kühe, Geflügel, etc.).

Sollten Produkte zum Verzehr angeboten werden, die nicht alltäglich verzehrt werden, wie

z.B. Krokodil-, Kängurufleisch, usw. so bitten wir um explizite Anfrage.



Es wird festgehalten, dass nur diejenigen Lebensmittel Halal sind,

3.1



welche eindeutig aus Halal-Rohstoffen / Mitteln hergestellt wurden



3.2



welche von erlaubten Tieren stammen, die den islamischen Vorschriften entsprechend

geschlachtet wurden



3.3



welche nach islamischem Recht aus als „rein“ klassifizierten Produkten hergestellt wurden. Als unrein, verboten gelten Blut, Exkremente und Fleisch von verendeten Tieren

und vom Schwein



3.4



die aus und mit Meerestieren hergestellt wurden.(Meerestiere sind im Islam grundsätzlich Halal und brauchen als Kaltblüter nicht geschlachtet zu werden)



3.5



die weder Alkohol enthalten noch mit Alkohol hergestellt wurden ( kompromissloses

Verbot von Alkohol)



1



Sallallahu aleyhi vesellem: Der Segen und Friede Gottes auf Ihm
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Fleisch, dessen Verzehr nicht erlaubt2 ist (Haram)



4.

4.1



Fleisch "verendeter Tiere", d.h. Fleisch von Vieh und Geflügel, das eines natürlichen

Todes gestorben ist, ohne vom Menschen geschlachtet oder erjagt worden zu sein



4.2



Kranke Tiere, deren Verzehr aus gesundheitlichen Gründen nicht erlaubt sind



4.3



Schweinefleisch



4.4



Tiere, die nicht Allah geweiht wurden



4.5



Ein Tier, das erwürgt oder erstickt wurde



4.6



Ein Tier, das mit einem Knüppel o. ä. zu Tode geschlagen wurde



4.7



Ein Tier, das aufgrund eines Sturzes verendete, z. B. von einer Anhöhe herab, oder in

einen Graben oder eine Schlucht stürzte



4.8



Ein Tier, das stirbt, weil es von den Hörnern eines anderen Tieres aufgespießt wurde.



4.9



Ein Tier, dass von anderen Tieren angefressen wurde und daran stirbt



4.10 Durch das Entfederungsverfahren mit heißem Wasser / Wasserdampf verbrühte Tiere

bzw. Tiere mit beschädigten inneren Organen



2



Koran Sure 5 Vers 3 und 4



„Verboten ist euch das Verendete sowie Blut und Schweinefleisch und das, worüber ein anderer als Allah’s

Name angerufen wurde; das Erdrosselte, das zu Tode Geschlagene, das zu Tode Gestürzte oder Gestoßene und

das, was Raubtiere angefressen haben, außer dem, was ihr geschlachtet habt, ferner das, was auf einem heidnischen Opferstein geschlachtet worden ist, und ferner (ist euch verboten), dass ihr durch Lospfeile das Schicksal

zu erkunden sucht. Das ist eine Freveltat. Heute haben die Ungläubigen vor eurem Glauben resigniert; also

fürchtet nicht sie, sondern fürchtet Mich. Heute habe Ich euch eure Religion vervollkommnet und Meine Gnade

an euch vollendet und euch den Islam zum Glauben erwählt. Wer aber durch Hungersnot gezwungen wird, ohne

sündhafte Neigung - so ist Allah Allverzeihend, Barmherzig.“

„Sie werden dich fragen, was ihnen erlaubt ist. Sprich: »Erlaubt sind euch alle guten Dinge und (die Beute) abgerichteter Jagdtiere, die ihr lehrt, wie Allah euch gelehrt hat. Esst von dem, was sie für euch fangen, und sprecht

Allahs Namen darüber und fürchtet Allah.« Siehe, Allah ist schnell im Abrechnen.“

Seiten: 6 / 16

Träger des Institutes:

Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland

Bündnis der islamischen Gemeinden in Norddeutschland e.V.



EHZ

Europäisches Halal Zertifizierungsinstitut

Böckmannstraße 51, 20099 Hamburg



5.



Telefon: (040) 415 422 53 Telefax: (040) 415 422 55



Halal-Überwachung, Qualitätskontrolle und Zertifizierung durch das

EHZ

Die Überwachung garantiert lückenlos vom Rohstoff bis zum Endprodukt, dass die entsprechenden Lebensmittel nach islamischen Richtlinien hergestellt werden. Die HalalAnforderungen der jeweiligen Produkte werden ggf. durch die Untersuchung eines unabhängigen Laboratoriums getestet, um auch die geringste Kontamination auszuschließen.



5.1.



Islamische Vorschriften für Halal-Schlachtung



5.1.1



Die Tiere dürfen nicht für den muslimischen Verzehr verboten sein (Haram).



5.1.2



Die Schlachtungen müssen durch muslimische Schlachter durchgeführt werden.



5.1.3



Die Tiere müssen im Augenblick der Halal-Schlachtung lebendig sein.



5.1.4



Betäubungsmethoden, die die Tiere vor Schmerzen und Leiden bei der Schlachtung

schützen, sind anzuwenden, wobei bezüglich der Betäubungsmethoden der jeweilige

aktuelle Stand wissenschaftlicher Forschung zum Schutze der Tiere anzuwenden ist.

Die Tiere dürfen nicht vor dem Entbluteschnitt sterben.



5.1.5



Es ist Pflicht, für jedes einzelne Tier den Namen Allah’s beim Halal-Schlachten zu

erwähnen3.



5.1.6



Es reicht jedoch aus, beim Starten von maschineller Halal-Schlachtung von Geflügel,

den Namen Allah’s anzurufen. Das Wiederholen für jedes einzelne Tier entfällt.

Der Startschalter der maschinellen Halal-Schlachtung darf bei jedem Neustart, auch

nach kurzen Pausen, nur von den muslimischen Mitarbeitern getätigt werden. Dabei

muss der Name Allah’s von dem zuständigen muslimischen Mitarbeiter wiederholt

werden. Die Tiere, die der maschinellen Halal-Schlachtung entkommen sind, müssen

per Hand von Muslimen nachgeschlachtet werden. Hierbei muss für jedes einzelne

Tier der Name Allah’s angerufen werden.



5.1.7



Die Tiere dürfen weder Stress noch Qualen ausgesetzt werden. Der Transport zur

Halal-Schlachtung muss so schonend wie möglich gestaltet werden4. Die Schlachtin-



3



Koran Sure 6 Vers 118 „So esset das, worüber Allahs Name ausgesprochen wurde, wenn ihr an Seine Zeichen

glaubt.“ und in Sure 6 Vers 121 „Und esset nicht von dem, worüber Allahs Name nicht ausgesprochen wurde;

denn wahrlich, das ist Frevel. Und gewiss werden die Satane ihren Freunden eingeben, mit euch zu streiten. Und

wenn ihr ihnen gehorcht, so werdet ihr Götzendiener sein.“

4

Anhang: Tierschutz im Islam
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strumente müssen scharf genug sein, um eine möglichst stressfreie und schnelle Halal-Schlachtung zu gewährleisten.

5.1.8



Eine Halal-Schlachtung ist vollzogen, wenn die Luftröhre, Speiseröhre und beide

Schlagadern unterhalb des Kehlkopfes schnell durchgeschnitten sind. Es müssen

mindestens drei dieser vier Stellen durchschnitten werden.



5.1.9



Es ist unerwünscht, dass der Hals während der Schlachtung gebrochen wird.



5.1.10



Ausblutung der Halal geschlachteten Tiere muss gewährleistet sein.



5.1.11



Die Maschinen und Ausstattungen, die zur Schlachtung oder Tötung von nicht für

den muslimischen Verzehr gestatteten Tieren benutzt werden, dürfen nicht ohne vorherige Reinigung für Halal-Schlachtungen verwendet werden. Der Ort der HalalSchlachtung muss absolut frei von Verunreinigungen durch Schweinefleisch oder

Nicht-Halal-Fleisch sein.



5.1.12



Die im Anhang befindlichen Vorschriften für eine tierschutzgerechten Schlachtung

von Geflügel, Schafen und Rindern sind Bestandteil der Zertifizierungsvorschriften

und sind einzuhalten.



Sollbestimmungen:

5.1.13



Es ist unerwünscht, dass die zu schlachtenden Tiere den Schlachtvorgang sehen



5.1.14



Es soll verhindert werden, dass das Tier die Todesschreie anderer Tiere hört



5.1.15



Das Schärfen des Messers bzw. das Vorbereiten der Schlachtutensilien soll von den

Tieren nicht gesehen werden



5.1.16



Beim Schlachtvorgang sollten die Tiere weder Stress noch Schmerzen ausgesetzt

werden
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5.2.

5.2.1



Halal Rohstoffe (das Erlaubte)

Pflanzliche Rohstoffe sind Halal, sofern keine Gärung in Gang gesetzt ist, und bei

der



5.2.2



Telefon: (040) 415 422 53 Telefax: (040) 415 422 55



Produktion die erforderlichen Regeln beachtet werden



Tierische Rohstoffe sind Halal, wenn diese von erlaubten Tieren stammen, die Halal

geschlachtet wurden und entsprechend über ein Halal-Zertifikat verfügen, welches

vom Islamrat anerkannten islamischen Institution ausgestellt wurde. Ausnahme sind

Meerestiere, die nicht geschlachtet zu werden brauchen



5.3.



Haram Produkte (das Verbotene)



Im Islam gilt der Grundsatz: „Was nicht definitiv verboten ist, ist erlaubt“, d.h., das nur jene

Dinge zum Verzehr verboten sind, die laut Koran und Sunna für Verboten erklärt wurden.

5.3.1



Die folgenden tierischen Rohstoffe sind Haram und für den Verzehr durch Muslime

verboten: Fleisch von verendeten Tieren, Blut, Schweinefleisch sowie das

Fleisch von Raubtieren mit Fangzähnen und Raubvögeln mit Krallen, ebenso das

Fleisch von erlaubten Tieren, die nicht Halal geschlachtet wurden



5.3.2



Alkohol als Genussmittel in jeglicher Form und Konzentration ist absolut verboten

und kompromisslos HARAM. Ebenfalls ist der Handel mit Alkohol HARAM
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